
Dritte Verordnung zur Änderung der 
Coronabetreuungsverordnung vom 7. Januar 2021 

 

Vom 10. April 2021 
 

Auf Grund von § 32 in Verbindung mit § 28 Absatz 1, § 28a Absatz 1, 3 bis 6, § 33, § 73 Ab-

satz 1a Nummer 6 und 24 des Infektionsschutzgesetzes vom 20. Juli 2000 (BGBl. I S. 1045), 

von denen § 28 Absatz 1 zuletzt durch Artikel 1 Nummer 16 des Gesetzes vom 18. November 

2020 (BGBl. I S. 2397) geändert, § 28a durch Artikel 1 Nummer 2c des Gesetzes vom 29. 

März 2021 (BGBl. I S. 370) geändert, § 33 durch Artikel 1 Nummer 12 des Gesetzes vom 10. 

Februar 2020 (BGBl. I S. 148) neu gefasst, § 73 Absatz 1a Nummer 6 zuletzt durch Artikel 1 

Nummer 26 des Gesetzes vom 19. Mai 2020 (BGBl. I S. 1018) und § 73 Absatz 1a Nummer 

24 zuletzt durch Artikel 1 Nummer 9 des Gesetzes vom 29. März 2021 (BGBl. I S. 370) geän-

dert worden sind, sowie von § 13 des Infektionsschutz- und Befugnisgesetzes vom 14. April 

2020 (GV. NRW. S. 218b), der durch Artikel 1 des Gesetzes vom 25. März 2021 (GV. NRW. 

S. 312) geändert worden ist, verordnet das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales: 

 

 

Artikel 1 
 

Die Coronabetreuungsverordnung vom 7. Januar 2021 (GV. NRW. S. 19b), die zuletzt durch 

Artikel 2 der Verordnung vom 26. März 2021 (GV. NRW. S. 316) geändert worden ist, wird 

wie folgt geändert: 

 

1. § 1 wird wie folgt geändert: 

 

a) Nach Absatz 2 werden die folgenden Absätze 2a bis 2e eingefügt: 

 

„(2a) An schulischen Nutzungen gemäß Absatz 2 einschließlich der Betreuungsangebote ge-

mäß Absatz 10 und Absatz 11 dürfen nur Personen teilnehmen, die  

1. an dem jeweils letzten von der Schule für sie angesetzten Coronaselbsttest nach Absatz 2b 

mit negativem Ergebnis teilgenommen haben oder  

2. zu diesem Zeitpunkt einen Nachweis gemäß § 2 der Corona-Test-und-Quarantäneverord-

nung vom 8. April 2021 (GV. NRW. S. 356) über eine negative, höchstens 48 Stunden zu-

rückliegende Testung vorgelegt haben.  

Nicht getestete und positiv getestete Personen sind durch die Schulleiterin oder den Schullei-

ter von der schulischen Nutzung auszuschließen. Zusätzlich weist die Schulleiterin oder der 

Schulleiter Personen mit positivem Ergebnis, bei minderjährigen Schülerinnen und Schülern 

die Eltern, auf die Pflichten zum Umgang mit einem positiven Coronaselbsttest gemäß § 13 

der Corona-Test-und-Quarantäneverordnung vom 8. April 2021 hin. 

(2b) Für alle in Präsenz tätigen Personen (Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer, 

sonstiges an der Schule tätiges Personal) werden wöchentlich zwei Coronaselbsttests im 

Sinne von § 1 Absatz 2 Satz 3 der Corona-Test-und-Quarantäneverordnung vom 8. April 

2021 durchgeführt. Für die Schülerinnen und Schüler finden sie ausschließlich in der Schule 

unter der Aufsicht schulischen Personals statt. Soweit für Schülerinnen und Schüler an Be-

rufskollegs Teilzeitunterricht oder an anderen Schulen Unterricht nur an einem Tag oder nur 

an zwei aufeinanderfolgenden Tagen pro Woche erteilt wird, wird für diese Schülerinnen und 

Schüler wöchentlich ein Coronaselbsttest ausschließlich in der Schule durchgeführt. 



(2c) Die Schulleiterin oder der Schulleiter kann für Schülerinnen und Schüler mit Bedarf an 

sonderpädagogischer Unterstützung zulassen, dass die Selbsttestungen zuhause unter elterli-

cher Aufsicht stattfinden. In diesem Fall müssen die Eltern das Ergebnis schriftlich versi-

chern.  

(2d) Abweichend von Absatz 2a dürfen nicht getestete Schülerinnen und Schüler an schuli-

schen Abschlussprüfungen und Berufsabschlussprüfungen teilnehmen. Diese werden räum-

lich getrennt von den Prüfungen getesteter Schülerinnen und Schüler durchgeführt. 

(2e) Die Ergebnisse der nach Absatz 2a durchgeführten Coronaselbsttests oder vorgelegten 

Testnachweise werden von der Schule erfasst und dokumentiert. Sie werden nicht an Dritte 

übermittelt und nach 14 Tagen vernichtet.“ 

 

b) Folgender Absatz 13 wird angefügt: 

 

„(13) In der Zeit vom 12. bis zum 17. April 2021 sind schulische Nutzungen im Sinne von 

Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 bis 3 untersagt. Dies gilt nach Maßgabe näherer Regelungen des 

Ministeriums für Schule und Bildung nicht für 

1. die Abschlussklassen der allgemeinbildenden Schulen, der Berufskollegs und der Förder-

schulen sowie die entsprechenden Semester im Bildungsgang Realschule des Weiterbil-

dungskollegs, 

2. die Qualifikationsphase der gymnasialen Oberstufe, des beruflichen Gymnasiums und der 

Bildungsgänge des Weiterbildungskollegs, 

3. schulische Betreuungsangebote gemäß Absatz 10 und Absatz 11, 

4. Lehrkräfte, die aus technischen oder unterrichtsfachlichen Gründen (z.B. Laborausstattung) 

den Distanzunterricht aus einem Raum im Schulgebäude heraus organisieren müssen, 

5. schulisches Personal, das die Organisation von Coronaselbsttests gemäß Absatz 2a vorbe-

reitet, 

6. Auswahlgespräche von Schulen im Lehrereinstellungsverfahren, soweit diese zur Siche-

rung der Unterrichtsversorgung unabdingbar sind, und 

7. unterrichtspraktische Prüfungen im Rahmen der Lehrerausbildung.“ 

 

2. In § 5 Absatz 2 wird die Angabe „11. April“ durch die Angabe „9. Mai“ ersetzt. 

 

 

Artikel 2 
 

Diese Verordnung tritt am 12. April 2021 in Kraft unter Ausnahme von Artikel 1 Nummer 2, 

die am Tag nach der Verkündung in Kraft tritt. 

 

 

Düsseldorf, den 10. April 2021 

 

Der Minister für Arbeit, Gesundheit und Soziales 

des Landes Nordrhein-Westfalen 

 

 

 

Karl-Josef  L a u m a n n 


